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Gemeinde Hornstorf 

 

9. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Nicht abgegeben wurden Stellungnahmen folgender TÖB: 

Nr. 05 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

Nr. 06 Wasser- und Bodenverband „Wallensteingraben-Küste“  

Nr. 10   Stadtwerke Wismar       
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
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FD Bauordnung und Planung 
Bauleitplanung 
 
 zu I. Allgemeines 
Der Landkreis gibt die Planungsziele der Gemeinde wieder. 
 
 
 zu II. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 

  Der Landkreis weist darauf hin, dass mit der ab 07.07.2023 geltenden Fassung die  
 Bekanntmachung und Auslegung der Entwurfsplanungen in § 3 Abs. 2 BauGB neu geregelt wird    
 und ggf. die Hauptsatzung anzupassen ist. 
 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis findet Beachtung bei der Bekanntmachung und Auslegung 
des Entwurfes. Der Verfahrensvermerk wird aktualisiert und die Gemeinde wird die Hauptsatzung 
entsprechend anpassen. 
 
 zu III. Planerische Festsetzungen 

Planzeichnung 
Der Landkreis gibt Hinweise zur unmissverständlichen Darstellung in der Planzeichnung. 
Kommentar/Prüfung: Die Hinweise werden wie folgt beachtet: 
Die Darstellungen außerhalb des Änderungsbereiches werden in beiden Planausschnitten 
(Änderung und vor der Änderung) einheitlich vorgenommen, indem generell auf die Schraffuren 
verzichtet wird. An der farbigen Darstellung in beiden Plänen hält die Gemeinde zur besseren 
Darstellung jedoch fest. Die an das aktuelle Änderungsgebiet (9. Änderung) angrenzende  
1. Änderung wurde nur schematisch dargestellt, da die Gemeinde derzeit nicht über einen 
Gesamtplan mit eingetragenen wirksamen Änderungen verfügt. Detaillierte Darstellungen der  
1. Änderung, wie Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
sowie Bodendenkmale sind deren veröffentlichen Planunterlagen zu entnehmen. 
 
Die Gemeindegrenze wird deutlicher hervorgehoben. 
 
        Planzeichenerklärung 
Der Landkreis teilt mit, dass auf die aktuellen Fassungen der Rechtsgrundlagen abzustellen ist 
und empfiehlt, auch Planzeichen außerhalb des Änderungsbereiches in die Planzeichenerklärung 
aufzunehmen. 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis findet Beachtung, die in der Planzeichenerklärung 
angeführten Rechtsgrundlagen (Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung und 
Planzeichenverordnung) werden wie angegeben auf die aktuellen Fassungen abgestellt und die 
verwendeten Planzeichen außerhalb des Änderungsbereiches im Plan erklärt. 
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 IV. Begründung 
In die Begründung sind die gegebenen Hinweise und Ergänzungen einzustellen. 
Kommentar/Prüfung: Die gegebenen Hinweise werden entsprechend dem Prüfergebnis in die 
Begründung aufgenommen. 
 
 
 Zu 2. – Der Landkreis weist auf das LEP M-V und die Ziele der Raumordnung hin, wonach  

Flächen für die Landwirtschaft ab einer Bodenpunktzahl ab 50 nicht in andere Nutzungen 
umgewandelt werden dürfen. Eine entsprechende Kartierung ist der Planung beizulegen. 

Kommentar/Prüfung: Gemäß Schreiben des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung M-V vom 17.08.2017 an die Ämter für Raumordnung und Landesplanung M-V 
„Sollen mit Planungen/Maßnahmen/Vorhaben landwirtschaftlich genutzte Flächen in eine andere 
Nutzung umgewandelt werden, so ist bis zu einer Flächengröße von 5 ha die Umwandlung der 
Böden mit einer Wertzahl ab 50 nicht raumbedeutsam. In diesem Fall stehen Ziele der 
Raumordnung der Planung/Maßnahme/Vorhaben nicht entgegen, denn nur raumbedeutsame 
Planungen Maßnahmen/Vorhaben sind von den Zielen der Raumordnung erfasst.“ 
Der Nachweis der Bodenpunkte wird im Rahmen der Entwurfsplanung erbracht. Im Plangebiet 
befindet sich eine Fläche von 14.240 m² (< 5 ha) mit einer Ackerzahl von 53. Das Amt für 
Raumordnung und Landesplanung bestätigt in seiner Stellungnahme (sh. S. 14), dass das 
Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
Eine entsprechende graphische Darstellung wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 Untere Denkmalschutzbehörde 

Der Landkreis teilt mit, dass die Ausführung in der Begründung unter Punkt 6. Sonstiges  
wie angegeben zu ändern ist. 

Kommentar/Prüfung:  Dem Hinweis wird gefolgt und die Ausführungen zu den Bau- und 
Bodendenkmalen in der Begründung durch den angegebenen Text ersetzt.  
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 FD Umwelt und Regionalentwicklung 
Untere Wasserbehörde 
Der Landkreis verweist auf die Beachtung der Hinweise und Anregungen in der Stellungnahme 
zum B-Plan, der mit der FNP-Änderung im Zusammenhang steht. 
Kommentar/Prüfung:  Die Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde zum B-Plan Nr. 18  
wird im Rahmen des detailschärferen B-Planverfahrens geprüft und beachtet. 
 
 
 
 
 Untere Naturschutzbehörde 

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin, die im Rahmen der 
bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Natura 2000 
keine Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen von Natura 2000- Gebieten 
 
 
2. Eingriffsregelung 
keine Hinweise im Rahmen der Planung zur 9. Änderung des FNP 
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3. Baum- und Alleenschutz 
 

Im weiteren Planverfahren ist die nach § 19 NatSchAG M-V geschützte Baumreihe zu 
berücksichtigen.  
Es ist zu prüfen, ob mit der Planung bau-, betriebs- und anlagebedingte Auswirkungen auf  
die Bäume an der Hauptstraße (Kreisstraße 34) Hornstorf vorbereitet werden.  
 
Sollten Eingriffe (Fällungen, Beschädigungen etc.) in die Baumreihe unvermeidbar sein, sind 
entsprechende Anträge und Ausgleichspflanzungen erforderlich. Hierzu werden seitens der 
unteren Naturschutzbehörde Verfahrenshinweise gegeben. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde wird den Schutz der Baumreihe in der weiteren Planung 
berücksichtigen und nimmt die Verfahrenshinweise für erforderliche Fällungen zur Realisierung 
einer Plangebietszufahrt zur Kenntnis.  
 
 
4. Artenschutz 
Hinsichtlich artenschutzrechtlicher Anforderungen nach §44 (1) BNatschG wird auf die 
detailschärfere Ebene des parallelen B-Planes verwiesen. 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Entwurfsplanung des Bebauungsplanes wird auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben ein 
Artenschutzfachbeitrag erarbeitet. Die sich aus der Bewertung ergebenden 
artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen werden als Festsetzung in die verbindliche 
Planung übernommen.  
 
 
5. Biotopschutz 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der weiteren Planung die Belange des 
Biotopschutzes zu beachten sind. Eventuell im Plangebiet vorhandene geschützte Biotope sind 
zu erfassen und die möglichen Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen der Planungen 
auf die geschützten Biotope zu bewerten. Sind Eingriffe unvermeidbar, sind entsprechende 
Ausnahmeanträge an die UNB zu stellen. 
 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird berücksichtigt. Im Rahmen der Entwurfsplanung des 
Bebauungsplanes wird ein Umweltbericht erarbeitet, der u.a. die im Plangebiet eventuell 
vorhandenen geschützte Biotope und die Auswirkungen der Planumsetzung erfasst und bewertet. 
Der Hinweis auf eventuell erforderliche Ausnahmeanträge wird von der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. Aufgrund der lückenlosen Übertragbarkeit der Planungsziele aus dem B-Plan auf die 
Darstellung des Gewerbegebietes im FNP lässt sich die konzeptionelle Strategie der Gemeinde 
nachvollziehbar erkennen. Der für den Entwurf des B-Planes erstellte Umweltbericht kann somit 
auch für die Planung der 9. Änderung des FNP der Gemeinde herangezogen werden. 
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6. Landschaftsschutzgebiete/ Naturschutzgebiete/ Naturdenkmale 
Naturdenkmale, Natur- oder Landschaftsschutzgebiete sind nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FD Kreisinfrastruktur/ FG Hoch- und Straßenbau 
Als Straßenaufsichtsbehörde 
 
keine Einwände zur Änderung des FNP 
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Als Straßenbaulastträger 
keine Einwände zur Änderung des FNP 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im B- Plangebiet befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes. 
Auf den Erhalt der Lagenetzpunkte ist zu achten und falls sie von Baumaßnahmen berührt 
werden, sind sie durch geeignete Maßnahmen zu sichern, auch bei Grenzpunkten der Flurstücke. 
Bei Beschädigung oder Verlust ist der Verursacher verpflichtet, sie wieder herzustellen lassen. 
 
Kommentar/Prüfung:  Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis, sie haben aber keine 
Auswirkungen auf die FNP-Änderung. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 keine entgegenstehenden Belange: 
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gibt es zur FNP-Änderung keine grundsätzlichen 
Bedenken, Hinweise oder Anregungen. 
 
Kommentar/Prüfung:  Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 Da für etwa die Hälfte der Fläche ertragskräftige und schützenswerte Böden vorliegen, sollten 

sie nicht bebaut werden, insbesondere auch deshalb, da benachbart ein großes 
Gewerbegebiet erschlossen wird. 

    Soweit die Flächen für gemeindliche Infrastruktur genutzt werden, bestehen keine Einwände. 
 
Kommentar/Prüfung: Der mit der 9. Änderung des FNP im Zusammenhang stehende 
Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Hornstorf – West“ versteht sich als Ergänzung zu dem 
Gewerbegroßstandort Wismar-Hornstorf, der aufgrund der sehr guten, überörtlichen 
Verkehrsanbindung hauptsächlich für die Ansiedlung von überregionalen Groß- und 
Industriebetrieben konzipiert ist. Im Gegensatz dazu ist die Nähe der geplanten gemeindlichen 
Bauvorhaben (Feuerwehr und Sporthalle) zur bebauten Ortslage und die gute Erreichbarkeit 
durch die Nutzer von entscheidender Bedeutung für die geplante städtebauliche Entwicklung der 
Gemeinde an diesem Standort. 
Die nach den vorgesehenen gemeindlichen Nutzungen verbleibenden Flächen stehen für die 
Ansiedlung von örtlichen Gewerbebetrieben oder auch für Anlagen zur Erzeugung von Strom 
oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie zur Verfügung.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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 Das Amt für Raumordnung und Landesplanung gibt den Sachverhalt zur Planung wieder und   
    stellt fest, dass im rechtswirksamen Flächennutzungsplan das Plangebiet als Fläche für die    
    Landwirtschaft dargestellt ist. Im Zuge der 9. Änderung des FNP ist die Darstellung einer  
    gewerblichen Baufläche vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laut Programmsatz RREP WM unterliegen Gemeinden eines SUR einem besonderen 

Kooperations- und Abstimmungsgebot hinsichtlich der Planungen, Maßnahmen und Vorhaben 
in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Erholung, die überörtliche Auswirkungen 
haben. 

   Mit der Aufstellung des B-Planes beabsichtigt die Gemeinde die ausgewiesene Fläche zum   
   Eigenbedarf zu entwickeln, so dass keine überörtlichen Auswirkungen auf den SUR Wismar  
   zu erwarten sind. 
 
 
 Die vorliegende Planung sieht eine bedarfsgerechte und der örtlichen Nachfrage 

entsprechende Entwicklung nach gewerblichen Bauflächen sowie nach kommunal nutzbaren 
Flächen vor, so dass eine Vereinbarkeit mit dem Programmsatz hergestellt werden kann. 

 
 
 Durch die unmittelbare Begrenzung der direkt anliegenden Verkehrsinfrastrukturen wird eine 

effektive landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt, so dass die Planung mit den 
Programmsätzen RREP WM vereinbar ist. 

 
 Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Vorhabenbereich in einem Vorbehaltsgebiet 

Landwirtschaft, Tourismus sowie im Tourismusentwicklungsraum befindet. 
   Die genannten Programmsätze sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
 
 Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 

vereinbar. 
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 Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die zuständige 
Genehmigungsbehörde nicht vor. 

 
 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt positiv zur Kenntnis, dass ihre Planung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zu 1. – Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 

Es soll ein kleines Gewerbegebiet entstehen. Hierfür soll Ackerland in einem Umfang von 
2,6831 ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche dauerhaft entzogen werden. Der entstehende 
Kompensationsbedarf wird zu einem späteren Zeitpunkt beschrieben. Der betroffene 
Landwirt muss rechtzeitig und schriftlich über den Beginn der geplanten Maßnahme 
unterrichtet werden, damit er entsprechende Vorkehrungen treffen kann. 

      Daher werden vorerst keine weiteren Bedenken und Anregungen geäußert. 
 
Kommentar/Prüfung: Der betroffene Landwirt wird frühzeitig über den Beginn der geplanten 
Maßnahme informiert, um entsprechende Vorkehrungen für die Ernte und den Feldbau treffen 
zu können.  
 
 
 Zu 2. - Integrierte ländliche Entwicklung 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Bereich zur Neuordnung der Eigentums-
verhältnisse (Flurneuordnungsverfahren). Daher werden keine Bedenken geäußert. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
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 Zu 3. - Naturschutz, Wasser und Boden 

 3.1. - Naturschutz 
       Durch das StALU zu vertretende Belange des Naturschutzes sind durch die Planung nicht                              
       betroffen. Belange anderer Naturschutzbehörden sind zu prüfen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Untere Naturschutzbehörde wurde am Planverfahren beteiligt (sh. lfd. 
Nr. 01)  
 
 
 3.2. - Wasser 
Keine wasserwirtschaftlichen Bedenken, da keine Gewässer I. Ordnung und keine 
wasserwirtschaftlichen Anlagen in der Zuständigkeit des StALU betroffen sind. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
 
 
 3.3. - Boden 
Es wird auf das Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landes M-V hingewiesen und dass 
entsprechende Auskünfte auf altlastverdächtige Flächen dort zu erhalten sind sowie auf die 
erforderliche Mitteilungspflicht gegenüber der Unteren Bodenschutzbehörde bei Feststellung von 
schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Altlastverdachtsflächen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Hinweise auf das Altlasten- und Bodenschutzkataster, zum Einholen 
entsprechender Auskünfte sowie zur Mitteilungspflicht gegenüber der Unteren 
Bodenschutzbehörde werden in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 Zu 4.- Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
Im Plangebiet und in seiner immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung befinden sich zwei 
Anlagen, die genehmigt wurden und sich in Betrieb befinden. 
 
Diese Anlagen genießen Bestandschutz und sind bei allen Planungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung und aktualisiert 
entsprechend dem gegebenen Hinweis die Begründung. Der Bestandsschutz der aufgeführten 
Anlagen wird durch die Planung nicht berührt. 
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 Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung befinden sich gesetzlich geschützte 

Festpunkte. Die Lage ist in den beiliegenden Plänen dargestellt. 
Auf den Schutz und auf das Verhalten bei Baumaßnahmen in der Umgebung der 
Festpunkte ist zu achten. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Hinweise werden von der Gemeinde zur Kenntnis genommen, sie 
haben aber keine Auswirkungen auf die FNP-Änderung. 
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 Der zuständige Landkreis ist als zuständige Vermessungsbehörde am Planverfahren zu  

beteiligen. Aufnahmepunkte des Aufnahmepunktfeldes sind ebenfalls zu schützen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die zuständige Vermessungsbehörde des Landkreises wurde am B-
Planverfahren im Rahmen der TÖB-Beteiligung beteiligt. Die Hinweise aus der Stellungnahme 
wurden in der Entwurfsplanung des detailschärferen B-Planes berücksichtigt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die DB AG, DB Immobilien teilt mit, dass sie gegen die 9. Änderung des FNP der 

Gemeinde keine grundsätzlichen Bedenken hat. Sie teilt mit, dass es sich bei den 
angrenzenden Flächen der DB AG um gewidmete Eisenbahnanlagen handelt, die dem 
Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen. 

       Seitens der DB AG werden Hinweise zur Aufstellung des B-Planes Nr. 18 mit Bedingungen     
       und Auflagen zum Bestandschutz und zur Sicherung der Bahnanlagen sowie zur  
       Sicherstellung des Bahnbetriebes gegeben. Diese sind bei den weiteren Planungen zu  
       berücksichtigen bzw. einzuhalten. 

 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Begründung zum B-Plan aufgenommen und sind durch den Vorhabenträger bei der weiteren 
Planung, bei der Errichtung und während des Betriebes der PV-Anlage zu beachten. Sie 
haben keine Auswirkungen auf die Änderung des FNP. 
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Die DB AG bittet um Beteiligung am weiteren Verfahren und Unterrichtung über das 
Abwägungsergebnis. 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird beachtet, die DB AG wird am weiteren Verfahren 
beteiligt und das Abwägungsergebnis zugesendet. 
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 Das Eisenbahn-Bundesamt stellt klar, dass sie die zuständige Planfeststellungsbehörde  

für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der 
Eisenbahnen des Bundes ist. Die Infrastrukturbetreiberin für die an das Plangebiet 
angrenzenden Bahnstrecken ist die DB InfraGO AG. 

         Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von den Bauleitplanungen insoweit       
         Berührt. 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Zuständigkeit und zur 
Infrastrukturbetreiberin zur Kenntnis. 
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 Planrechtsverfahren, die Auswirkungen auf das Vorhaben haben können, sind beim  

Eisenbahn-Bundesamt nicht anhängig. Aus planungsrechtlicher Sicht bestehen daher 
keine Bedenken  

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 
 
 Seitens des Eisenbahn-Bundesamtes werden allgemeine Hinweise für die Baumaßnahme  

und für die Grundstücksnutzung gegeben. 
 
 
 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die allgemeinen Hinweise für die Baumaßnahmen 
und die Grundstücksnutzung zur Kenntnis. Sie werden in die Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen und sind durch den Vorhabenträger bei der weiteren Planung zu beachten. Sie 
haben keine Auswirkungen auf die Änderung des FNP. 
 



9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hornstorf - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 25 

0
9  

Z
w

e
c

kv
er

b
a

n
d

 W
is

m
a

r  

 

 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung 

Für das Plangebiet bestehen direkte Anschlussmöglichkeiten an die betriebsfertigen 
Leitungen Trinkwasser und Schmutzwasser, die sich in der nördlich verlaufenden 
Hauptstraße befinden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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 Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschzwecken   

Der Zweckverband Wismar stellt lediglich Trinkwasser zu Löschzwecken im Rahmen der 
mit der Gemeinde abgeschlossenen Vereinbarung zur Verfügung. 

 
Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung obliegt der Gemeinde Hornstorf. 

 
Hinweis: Aus dem öffentlichen Trinkwassernetz können in diesem Bereich können keine  

          48 m³/h, für zwei Stunden 96 m³/h, an einem Hydranten bereitgestellt werden! 
          Auch der Einbau eines weiteren Hydranten im Gebiet würde die mögliche  
          Entnahmemenge nicht erhöhen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde ist sich ihrer Verpflichtung zur Sicherung der 
Löschwassergrundversorgung bewusst. Für das geplante Gewerbegebiet wird zusätzlich zur 
vorhandenen Löschwasserentnahmestelle V3 (mit einer Kapazität von 24 m³/h) ein 
unterirdischer Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 50 m³ vorgesehen, um 
der erforderlichen Löschwasserbedarf sicherzustellen. 
 
 Niederschlagswasser 

In diesem Bereich betreibt der Zweckverband Wismar kein öffentliches 
Niederschlagswassersystem, so dass derzeit keine Anschlussmöglichkeit für das 
Plangebiet besteht, möglichen Anschlusspunkt zwischen Erschließer und dem 
Zweckverband Wismar abstimmen. 

               Präferiert wird eine ortsnahe Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde ist sich ihrer Verantwortung zur Abwasserbeseitigungs- 
pflicht, zu der auch das anfallende Niederschlagswasser zählt, bewusst und hat diese dem 
Zweckverband Wismar übertragen, der in diesem Bereich kein öffentliches Niederschlags-
wassersystem betreibt. 
Da der Zweckverband in diesem Bereich kein öffentliches Niederschlagswassersystem betreibt, 
wurde eine ortsnahe Versickerung geprüft. Hierzu wurde ein Geotechnischer 
Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten) beauftragt. Die Ergebnisse des Gutachtens bezüg-
lich der Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers werden in die Planung zum 
detailschärferen B-Planverfahren übernommen, auf die Änderung des FNP hat dies keine 
Auswirkungen. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Im Plangebiete befinden sich Nieder-, Mittel- und Hochspannungs- 

leitungen der E.DIS Netz GmbH, deren ungefähre Lage in den anliegenden Dokumenten 
dargestellt ist. 

 
 
Kommentar/Prüfung: Die im Plangebiet 110 KV- Freileitung der E.DIS Netz GmbH wird in der 
Planung berücksichtigt. Die ungefähre Lage wurde in die Planzeichnung übernommen.  
Zudem verläuft im nördlichen Änderungsbereich eine unterirdische Mittelspannungsleitung der 
E.DIS AG. Diese ist in der detailschärferen Planzeichnung des B-Planes gekennzeichnet.  
In der Begründung wird auf die Leitungen der E.DIS und zum Verhalten bei den Bauarbeiten 
hingewiesen.   
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 Die E.DIS Netz GmbH weist auf die Lebensgefahr bei Arbeiten in der Nähe von Strom-  

und Gasverteilungsanlagen hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die E.DIS Netz GmbH weist darauf hin, dass sie keine Gewähr für die Lagerichtigkeit der  

in den ausgegebenen Plänen dargestellten Anlagen, übernimmt und der genaue Verlauf 
vor Ort durch Handschachtung o.ä. festzustellen ist.  
Zudem wird auf die wichtigen Informationen auf den folgenden Seiten hingewiesen 

 
 
 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Auf das Erfordernis der 
genauen Lagefeststellung der Anlagen wird im Bebauungsplan hingewiesen. 
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Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur örtlichen Einweisung und der 
Abstimmung vor Baubeginn sowie zu den Ansprechpartnern zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vor dem Beginn der Arbeiten, muss eine weitere Auskunft bei der E. DIS Netz GmbH  

eingeholt werden, falls irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht 
oder die Arbeiten nicht umgehend ausgeführt werden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis einer weiteren Leitungsauskunft zur 
Beachtung. Vor Beginn der objektkonkreten Planungen wird erneut eine Leitungsauskunft 
eingeholt. Dies hat auf die Änderung des FNP keine Auswirkungen. 
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 Die E:DIS Netz GmbH teilt mit, dass für eine qualifizierte Stellungnahme der Sparte Strom- 

HS die vorliegenden Angaben nicht ausreichend sind, da in der Planung noch keine 
detaillierten Angaben bezügl. der Errichtung baulicher Anlagen und deren Nutzung im 
Schutzbereich der Hochspannungs-Freileitung gemacht wurden. 
Ohne eine diesbezügliche Stellungnahme bzw. Genehmigung werden Verrichtungen 
jeglicher Art im Bereich 30 m beidseitig der Trassenachse untersagt. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis, dass eine qualifizierte 
Stellungnahme der Strom-HS zu dem Vorhaben nicht abgegeben werden konnte, da noch keine 
detaillierten Angaben zu den Bauvorhaben im Schutzbereich der HS-Freileitung in der 
Bauleitplanung gemacht wurden. 
 
Da der mit der Änderung des FNP im Zusammenhang stehende Bebauungsplan eine 
Angebotsplanung darstellt, können im Bebauungsplan nur grundsätzliche Regelungen zum 
Bauen im Schutzbereich der HS-Freileitung festgesetzt werden. 
Dabei sind die Anforderungen gemäß „Hinweise und Richtlinien zur Bebauung und Begrünung 
in der Nähe vorhandener/geplanter 110-kV-Kabelanlagen und 110-kV-Freileitungen der E.DIS 
Netz GmbH“ zu berücksichtigen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Änderung des FNP.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom. 
    Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet  
    bleiben. Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen  
    Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der TK-Linien der  
    Telekom vorzusehen. Eine detaillierte Stellungnahme wird zum Bebauungsplan abgegeben. 
 
Kommentar/Prüfung: Die vorhandenen Telekommunikationsanlagen der Telekom befinden 
sich im öffentlichen Verkehrsraum im nördlichen Bereich der FNP-Änderung. Die Stellungnahme 
zum detailschärferen Bebauungsplan wird im Rahmen des B- Planverfahrens beachtet.      
Auf die Änderung des FNP hat dies keine Auswirkungen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die WEMACOM Telekommunikation GmbH teilt mit, dass sich im Plangebiet und seiner  

Umgebung Telekommunikationsnetzanlagen befinden, die dem beigefügten Bestandsplan 
zu entnehmen sind. 
Sie weist diesbezüglich auf ihre Schutzanweisungen hin, die bei allen Bau- und 
Planungsarbeiten in der Nähe der Netzanlagen zu beachten sind. Desweiteren ist eine 
örtliche Einweisung sowie die Ausstellung eines Schachtscheines erforderlich. Die genaue 
Lage der Anlagen ist durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen festzustellen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Die ungefähre Lage der 
Netzanlagen wird in die Planzeichnung des detailschärferen Bebauungsplanes übernommen. 
Auf die Anlagen und die erforderlichen Maßnahmen zur genauen Lagefeststellung sowie auf die 
Schutzanweisung wird in der verbindlichen Planung hingewiesen. Diese sind bei allen 
weiterführenden Planungen und bei der Baumaßnahme zu beachten. 
 
 
 
 
 



9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hornstorf - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 33 

1
3  

W
E

M
A

C
O

M
 –

 T
el

ek
o

m
m

u
n

ik
a

ti
o

n
 G

m
b

H
 

 
 
 
 
 
 
 
 Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Arten von Beschädigungen die WEMACOM  

unverzüglich zu informieren ist. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und in die Begründung 
zum Bebauungsplan mit auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es wird darauf hingewiesen, dass diese Auskunft nur 3 Monate gültig ist. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. In der Begründung zum 
Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn eine erneute Leitungsauskunft 
einzuholen ist. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Betroffenheit 
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Kommentar/Prüfung: Der dargestellte Bereich entspricht dem der Anfrage. 
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Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen 
der/s oben genannten Anlagenbetreiber/s. 
Keine Einwände gegen das Vorhaben. 
 
Auflage: 
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden ist es notwendig 
eine erneute Anfrage durchzuführen. 
 
 
Es können sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden, für die die GDMcom nicht 
zuständig ist. 
 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
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Von den …6... Nachbargemeinden / Stadt  

Hansestadt Wismar 

Gemeinde Krusenhagen 

Gemeinde Neuburg 

Gemeinde Benz 

Gemeinde Zurow 

Gemeinde Lübow 

 
haben zum Zeitpunkt der Prüfung vier Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Gemeinde teilt mit, dass es zur 9. Änderung des FNP keine Anregungen und Bedenken 

gibt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Gemeinde teilt mit, dass es zur 9. Änderung des FNP keine Anregungen und Bedenken 

gibt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Gemeinde teilt mit, dass es zur 9. Änderung des FNP keine Anregungen und Bedenken 

gibt. 
 
 



9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hornstorf - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 41 

G
5

 
G

em
e

in
d

e
 Z

u
ro

w
 

 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Gemeinde teilt mit, dass wahrzunehmende nachbarschaftliche Belange durch die 

Planung nicht berührt werden. Es bestehen keine Bedenken bzw. Anregungen zur 
vorliegenden Planung. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit vom 11.03.2024 – 12.04.2024 

 

Während der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden seitens der Bürger keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 

Die Gemeinde Hornstorf geht davon aus, dass Belange der Öffentlichkeit nicht betroffen sind. 

 


